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Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts - Länderbeteiligung v. 30.05.2018  
 

Bundesland: Sachsen-Anhalt 
Ressort(s): Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration Sachsen-Anhalt 
Datum: 27.06.2018 

 

Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmer
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

1  Artikel 1, § 31 
Abs. 1 und 2 

(1) Nur nach einer Freigabe dürfen als 
nicht radioaktive Stoffe verwendet, ver
wertet, beseitigt, innegehabt oder an ei
nen Dritten weitergegeben werden:  
1. radioaktive Stoffe, die aus Tätigkeiten 
nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in 
Verbindung mit § 5 Absatz 39 Nummer 1 
oder 2, oder aus Tätigkeiten nach § 4 Ab
satz 1 Nummer 3 bis 7 des Strahlen
schutzgesetzes stammen, und  

2. bewegliche Gegenstände, Gebäude, 
Räume, Raumteile und Bauteile, Boden
flächen, Anlagen oder Anlagenteile (Ge
genstände), die mit radioaktiven Stoffen, 
die aus Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 5 
Absatz 39 Nummer 1 oder 2, oder aus 
Tätigkeiten nach § 4 Absatz 1 Nummer 3 
bis 7 des Strahlenschutzgesetzes stam
men, kontaminiert sind oder durch die 
genannten Tätigkeiten aktiviert wurden.  

redakt. / inhaltl. Abs. 2 stellt eine besondere Auf
zählung dar. In Strahlenschutzbe
reichen sind auch bewegliche Ge
genstände vorhanden. 

Es wird gebeten zu 
prüfen, ob die Rege
lung hinsichtlich der 
Strahlenschutzberei
che nicht in Abs. 1 in
tegriert werden könn
ten. 
 
Sofern dies nicht mög
lich ist, wird die Auf
nahme von bewegli
chen Gegenständen in 
den Abs. 2 für erfor
derlich erachtet. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmer
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

(2) Einer Freigabe bedürfen auch Stoffe 
und Gegenstände, die aus Strahlen
schutzbereichen stammen, in denen  
1. offene radioaktive Stoffe vorhanden 
sind oder waren,  

2. mit offenen radioaktiven Stoffen umge
gangen wurde oder  

3. die Möglichkeit einer Aktivierung be
stand.  
 

2  Artikel 1, § 33 
Abs. 1 und 
Abs. 2 

(1) Die zuständige Behörde erteilt die 
Freigabe, wenn keine Anhaltspunkte da
für vor-liegen, dass das Dosiskriterium 
für die Freigabe nicht eingehalten wird.  

(2) Die Freigabe wird schriftlich in einem 
Freigabebescheid erteilt.  
 

inhaltl. /redakt. Der Verweis im Abs. 2 auf einen 
schriftlichen Freigabebescheid 
wird für nicht erforderlich erachtet. 
 
Bei weiteren von den Behörden 
vorzunehmenden Entscheidun
gen auf Grundlage dieser Norm 
wurde ebenfalls auf diese expli
zite Klarstellung verzichtet. 

Um die Streichung 
des Abs. 2 wird gebe
ten. 

3  Artikel 1, § 43 
Abs. 2 

(2) Die Pflichten der folgenden Vorschrif
ten dürfen dem Strahlenschutzbeauftrag
ten nicht übertragen werden: 
§ 31 Absatz 1 Satz 1, § 44 Absatz 2, 
§ 45 Absatz 1 Satz 1 und 3 und Absatz 2, 
§ 53, § 73 Absatz 3 Satz 2, § 86, 
§ 89 Absatz 3, § 94 Absatz 1 Satz 1, 
Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4, 
§ 96 Absatz 2 bis 4, § 106 Absatz 1  
und 2, § 118 Absatz 1 und § 125  

inhaltl. /redakt. Ein direkter Bezug zum § 31 Abs. 
1 Satz 1 ist nicht ersichtlich. 

Bitte um Prüfung 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmer
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

Absatz 1 Satz 1 und § 134 Nummer 4 
4  Artikel 1, § 49 

Abs. 2 
Abweichend von Absatz 1 können die er
forderliche Fachkunde oder die erforderli
chen Kenntnisse im Strahlenschutz im 
Einzelfall auf andere geeignete Weise 
aktualisiert werden. Die Aktualisierung 
muss geeignet sein, einen Wissenstand 
zu gewährleisten, der der Wissensver
mittlung in einem Kurs oder einer Fortbil
dungsmaßnahme nach Absatz 1 Satz 1 
entspricht. Die Aktualisierung ist der zu
ständigen Behörde nachzuweisen. Diese 
entscheidet über die Anerkennung der 
Aktualisierung.  
 

redaktionell Die zuständige Behörde würde in 
diesem Sachverhalt auf Antrag tä
tig werden. 
 
Ein gleiche sprachliche Regelung 
wie in § 48 Abs. 3 wird für sinnvoll 
erachtet. 

Eine Formulierung 
entsprechend § 48 
Abs. 3 („…geprüft und 
bescheinigt…“) sollte 
gewählt werden 

5  Artikel 1, § 83 
Abs. 3 i. V. m.-
§ 158 

Der Strahlenschutzverantwortliche hat 
dafür zu sorgen, dass zur Messung der 
Personendosis, der Ortsdosis, der Orts
dosisleistung, der Oberflächenkontami
nation und der Aktivität von Luft und 
Wasser andere geeignete Strahlungs
messgeräte verwendet werden, sofern 
nicht nach Absatz 1 Nummer 1 Messge
räte nach dem Mess- und Eichgesetz 
vorgeschrieben sind. 

inhaltl. / rechtl. Für bestimmte Strahlenfelder sind 
keine geeigneten Messgeräte für 
die Messgröße H*(10) auf dem 
Markt verfügbar. Die geeigneten 
Messgeräte verwenden noch die 
Messgröße Hx  

Eine Übergangsvor
schrift für die Messge
räte sollte eingeführt 
werden. 

6  Artikel 1, § 98 
Meldung eines 
bedeutsamen 
Vorkommnis

1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat 
dafür zu sorgen, dass der Eintritt eines 
Notfalls, Störfalls oder eines sonstigen 
bedeutsamen Vorkommnisses der zu

Erfüllungsauf
wand / redakt. 

Gegenwärtig existieren kaum kli
nische Dosisinformationssysteme 
zur Umsetzung der Anforderun
gen in Anlage 15 I. 1) bzw. sind 
diese z. T. in der Anschaffung mit 

Bitte um Prüfung des 
Erfordernis derartiger 
Meldungen 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmer
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

ses [in Verbin
dung mit An
lage 15 Nr. I. 
1) und 2) a)] 

ständigen Behörde unverzüglich gemel
det wird. Ein sonstiges Vorkommnis ist 
insbesondere dann bedeutsam, wenn 
mindestens ein in den folgenden Anlagen 
genanntes Kriterium erfüllt ist:  
 
1. Anlage 15 bei medizinischen Expositi
onen und bei Expositionen der unter
suchten Person bei nichtmedizinischen 
Anwendungen,  
2. Anlage 16 in den übrigen Fällen [Lehr
zeichen entfernt]. 
Kriterien für die Bedeutsamkeit eines 
Vorkommnisses bei medizinischen Expo
sitionen und bei Expositionen der unter
suchten Person bei nichtmedizinischen 
Anwendungen 
 
I. Untersuchungen mit ionisierender 
Strahlung und radioaktiven Stoffen – 
ohne Interventionen 
 
1) bezogen auf eine Gruppe von Perso
nen 
jede Überschreitung des Mittelwertes 
über die letzten 20 aufeinanderfolgende 
Untersuchungen gleichen Typs um mehr 
als 100 Prozent des jeweiligen diagnosti
schen Referenzwertes, nach der der di

erheblichen Investitionskosten 
verbunden. Eine „händische“ Er
fassung der Dosisdaten und der 
jeweiligen Bestimmung des glei
tenden Mittelwertes für durch Mit
arbeiter kleinerer Praxen nicht zu
mutbar; ggf. auch gar nicht reali
sierbar.  
 
Eine Bestimmung von Organ- und 
Effektivdosen hinsichtlich der Um
setzung der Anforderungen der 
Anlage 15 Nr. I. 2) a) ist aufgrund 
der z. T. fehlenden Implementie
rung einer direkten Ausgabe die
ser Dosismetriken in den jeweili
gen Diagnoseeinrichtungen ggf. 
nicht oder nur sehr umständlich 
realisierbar. 
 
Die Meldung jedes einzelnen be
deutsamen Vorkommnisses 
würde aufgrund der z. T. gehäuf
ten Überschreitungen der Bedin
gungen der Anlage 15 Nr. I. 1. im 
Rahmen einiger Diagnoseverfah
ren ein hohes Maß an Meldungen 
und damit einen erheblichen 
Mehraufwand für die beteiligten 
Behörden bedeuten. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmer
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

agnostische Referenzwert einer einzel
nen Untersuchung um 150 Prozent über
schritten wurde – mit Ausnahme von Un
tersuchungen mittels konventioneller Pro
jektionsradiographie und mittels Digitaler 
Volumentomographie der Zähne und des 
Kiefers 
 
2) bezogen auf eine einzelne Person 
a) jede Überschreitung der vorgesehe
nen effektiven Dosis um mehr als 20 Mil
lisievert oder einer Organdosis um mehr 
als 100 Millisievert bei einer einzelnen 
Untersuchung 

7  Artikel 1, § 110 
Abs. 8 

Der Strahlenschutzverantwortliche hat 
dafür zu sorgen, dass eine Person, die 
mit radioaktiven Stoffen behandelt wurde, 
erst dann aus dem Strahlenschutzbe
reich entlassen wird, wenn davon ausge
gangen werden kann, dass hierdurch für 
Angehörige und Dritte eine effektive Do
sis von nicht mehr als 1 Millisievert auf
treten kann  
 

inhaltl Diese Regelung würde eine Ein
schränkung der Grundrechte des 
Patienten bedeuten. Im begrün
deten Einzelfall muss eine Aus
nahme zulässig sein.  
 
In der Praxis werden Fälle auftre
ten, in denen ein Patient früher 
entlassen werden muss. 

Eine Öffnungsklausel 
sollte eingefügt wer
den. 

8  Artikel 1, § 111 
Abs. 5 

Der Teleradiologe hat die für das Ge
samtgebiet der Röntgenuntersuchung o
der Röntgenbehandlung erforderliche 
Fachkunde im Strahlenschutz zu besit
zen. 

rechtl./ inhaltl. Die Fachkunde für Röntgenbe
handlung bei der Teleradiologie 
kann nicht nachvollzogen werden. 

Um die Streichung 
von „…oder Röntgen
behandlung…“ wird 
gebeten. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmer
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

9  Artikel 1, § 120 
Medizinphysik-
Experte 

(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat 
dafür zu sorgen, dass bei  
1. standardisierten Behandlungen mit ra
dioaktiven Stoffen oder ionisierender 
Strahlung,  
2. Untersuchungen mit offenen radioakti
ven Stoffen, [Komma entfernt] 
3. Untersuchungen mit ionisierender 
Strahlung, die mit einem Computertomo
graphen oder mit Geräten zur dreidimen
sionalen Bildgebung von Objekten mit 
niedrigem Röntgenkontrast durchgeführt 
werden, und  
4. Interventionen  
ein Medizinphysik-Experte zur Mitarbeit 
hinzugezogen wird. Dabei richtet sich der 
Umfang der Hinzuziehung nach der Art 
und Anzahl der Untersuchungen oder 
Behandlungen sowie der Anzahl der ein
gesetzten Geräte. 

Erfüllungsauf
wand / redakt. / 
inhaltl 

Der sich aus der Forderung zur 
Hinzuziehung bei Untersuchun
gen, die mit einem Computerto
mographen oder mit Geräten zur 
dreidimensionalen Bildgebung 
von Objekten mit niedrigem 
Röntgenkontrast durchgeführt 
werden und Interventionen resul
tierende Personalbedarf muss als 
hoch eingeschätzt werden. Ein 
zeitweiliger Engpass an entspre
chend qualifiziertem Personal ist 
zu erwarten. 

Die „Hinzuziehung“ 
des MPE sollte (wird 
ggf. ohnehin) bitte nä
her präzisiert werden  
 
Die Aufnahme einer 
Übergangsfrist (in An
lehnung an § 198 
Abs.1 S. 2 Nr. 3 
StrlSchG) für MPE bei 
bestehenden Rönt
genanwendungen 
sollte geprüft werden  

10  Artikel 1, § 132 
Abs. 1, Nr. 1. 
und 2. 

Der Strahlenschutzverantwortliche hat 
dafür zu sorgen, dass ionisierende Strah
lung und radioaktive Stoffe am Menschen 
nur angewendet werden von  
1. Personen, die als Ärzte oder Zahn
ärzte approbiert sind oder denen die vo
rübergehende Ausübung des ärztlichen 
oder zahnärztlichen Berufs erlaubt ist 

inhaltl.  Es ist unklar, warum das Wort 
„vorübergehende“ eingefügt 
wurde. 
 
Sofern die Ausübung des ärztli
chen oder zahnärztlichen Berufs 
erlaubt ist, kann die Anwendung 
am Menschen erfolgen. 
 
 

Um Irritationen zu ver
meiden wird die Strei
chung von „…vorüber
gehende…“ gebeten. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmer
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

und die die für die Anwendung erforderli
che Fachkunde im Strahlenschutz besit
zen,  

2. Personen, die als Ärzte oder Zahn
ärzte approbiert sind oder denen die vo
rübergehende Ausübung des ärztlichen 
oder zahnärztlichen Berufs erlaubt ist 
und die nicht die erforderliche Fachkunde 
im Strahlenschutz besitzen, wenn sie auf 
ihrem speziellen Arbeitsgebiet über die 
für die Anwendung radioaktiver Stoffe 
und ionisierender Strahlung erforderli
chen Kenntnisse im Strahlenschutz ver
fügen und unter ständiger Aufsicht und 
Verantwortung einer der unter Nummer 1 
genannten Personen tätig sind.  
 

11  Artikel 1, § 168 
Abs. 1 und 
Abs. 2 

Die zuständige Behörde bestimmt auf 
Antrag Einzelsachverständige nach § 
172 Absatz 1 des Strahlenschutzgeset
zes, wenn  
1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen 
sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit 
o-der die Unabhängigkeit des Antragstel
lers ergeben,  

inhaltl. /redakt Es ist nicht eindeutig, welche zu
ständige Behörde bei einer bun
desweit geltenden Bestimmung 
von Sachverständigen für die Be
stimmung örtlich zuständig ist. 

Eine Konkretisierung 
unter Bezugnahme 
auf den Sitz des Un
ternehmens sollte ein
gefügt werden  
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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmer
kung [redakt./ 
allg./ rechtl./ in
haltl./zum Erfül
lungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwen
dung 

Angeregte Änderung 

2. der Antragsteller die nach § 168 erfor
derlichen Anforderungen an die Ausbil
dung, die beruflichen Kenntnisse und Fä
higkeiten erfüllt , und  

3. die zur sachgerechten Ausführung des 
Prüfauftrags erforderliche technische und 
organisatorische Ausstattung zur Verfü
gung steht.  
(2) Die zuständige Behörde bestimmt auf 
Antrag Sachverständigenorganisationen 
nach § 172 Absatz 1 des Strahlenschutz
gesetzes, wenn  
1. keine Tatsachen vorliegen, aus denen 
sich Bedenken gegen die Unabhängig
keit der Sachverständigenorganisation 
ergeben,  

2. keine Tatsachen vorliegen, aus denen 
sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit 
o-der die Unabhängigkeit der nach Ge
setz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag 
zur Vertretung Berechtigten ergeben,  

3. keine Tatsachen vorliegen, aus denen 
sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit 
der prüfenden Person ergeben,  
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Nr. 

Bezug im Ent
wurf  
[Art. /§/Begr.] 
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Angeregte Änderung 

4. die prüfende Person die nach § 168 
erforderlichen Anforderungen an die Aus
bildung, die beruflichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten erfüllt, und  

5. die zur sachgerechten Ausführung des 
Prüfauftrags erforderliche technische und 
organisatorische Ausstattung zur Verfü
gung steht.  
 

12  Artikel 1, § 172 Eine nach § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 
1 oder 2 der Strahlenschutzverordnung in 
der bis zum 31. Dezember 2018 gelten
den Fassung erteilte Freigabe gilt mit der 
Maßgabe fort, dass die Werte der Anlage 
4 Tabelle 1 Spalte 3 einzuhalten sind. 
Freigaberegelungen in Genehmigungen 
nach §§ 6, 7 Absatz 3 oder § 9 des 
Atomgesetzes, die die Stilllegung von 
Anlagen und Einrichtungen zum Gegen
stand haben, gelten mit der Maßgabe 
fort, dass die Werte der Anlage 4 Tabelle 
1 Spalten 3 bis 14 einzuhalten sind. 

inhaltl. Aufgrund neuer Freigabewerte ist 
die Überprüfung und Anpassung 
vom Strahlenschutzverantwortli
chen erforderlich, bevor die Frei
gaben erfolgen können 
 
 

Eine einjährige Über
gangsfrist für die be
reits erteilten Freiga
ben wird für zweckmä
ßig erachtet. 

 


